
Entschließung der 40. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 

am 2. Juni 2021 

 

Mehr Transparenz beim Verfassungsschutz – Vertrauen und Legitimation stärken! 

Die Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern haben die Aufgabe, die freiheitlich- 

demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland vor Bedrohungen zu 

schützen. Die im Vorfeld konkreter Gefahren zur Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommenen 

Maßnahmen der Informationsgewinnung unterliegen dabei zumeist der Geheimhaltung. Dies 

bedeutet aber nicht, dass ihre gesamte Tätigkeit zwangsläufig intransparent sein muss. 

Transparenzpflichten, wie die Pflicht zur Erstellung von Verfassungsschutzberichten, finden 

sich nicht nur in den Verfassungsschutzgesetzen des Bundes und der Länder (vgl. § 16 

BVerfSchG). Auch die Presse hat grundsätzlich einen presserechtlichen Auskunftsanspruch, 

sofern nicht das operative Geschäft der Behörden betroffen ist. So sind z.B. Themen und 

Teilnehmende von Hintergrundgesprächen auch gegen den Willen der Behörden transparent 

zu machen. Bürgerinnen und Bürger haben darüber hinaus nach den 

Umweltinformationsgesetzen des Bundes und der Länder prinzipiell einen Anspruch auf 

Zugang zu Umweltinformationen gegenüber den Verfassungsschutzbehörden.  

Wenn die Behörden nach dem Presse- oder dem Umweltinformationsrecht Auskunft geben 

müssen, sofern nicht ihre geheime Tätigkeit betroffen ist, erschließt es sich nicht, warum sie 

auf entsprechende allgemeine Fragen nach dem Informationsfreiheitsrecht schweigen dürfen. 

Mehr Transparenz stärkt das Vertrauen in die Verfassungsschutzbehörden und erhöht ihre 

Legitimation. 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland fordert daher die 

Gesetzgeber in Bund und den betroffenen Ländern auf, die Bereichsausnahmen für den 

Verfassungsschutz abzuschaffen und die entsprechende Ausnahmeregelung auf den Schutz 

konkreter Sicherheitsbelange im Einzelfall zu beschränken.  

 


